
Familiengericht Offenbach am Main  
 

Angebote  und Maßnahmen  

Kindesschutzrechtliche Verfahren nach § 1666 BGB 

Schutz des Kindeswohls von (minderjährigen) Kindern 

 

Am Verfahren werden beteiligt:  

Kinder (gesonderte Kindesanhörung) 

Eltern (auch wenn sie nicht das Sorgerecht haben) 

Jugendamt 

Verfahrensbeistand 

Ggf. Rechtsanwälte der Eltern 

 

Zugang  

Verfahren wird eröffnet auf Anregung 

• des Jugendamts 

• des Schulamts 

• eines Elternteils 

• eines Dritten (z. B. Großeltern) 

 

Verfahren wird eröffnet von Amts wegen (z. B. aus Umgangsverfahren, Kenntnis von 
Verfahren vor dem Jugendrichter, aus Gewaltschutzverfahren,…) 

 

Anschrift  

Kaiserstr. 16-16 

63065 Offenbach am Main 

Telefon: 069 / 8057-0 

 

 


